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RS OGH 1959/4/21 3Ob95/59
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 21.04.1959

Norm

ABGB §870 CIII

ABGB §1010

HVG §2 Abs2

Rechtssatz

Haftung des Handelsagenten gegenüber dem Geschäftsherrn, wenn die im Namen des Geschäftsherrn getätigten

Aufträge wegen Irreführung der Kunden durch den Subvertreter des Handelsagenten vom Geschäftsherrn und den

Kunden einvernehmlich storniert wurden und der Geschäftsherr die vom Subvertreter einbehaltenen Anzahlungen

den Kunden zurückzahlte.
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